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1. EINLEITUNG 

Die Firma Rudolf Schebler-Schotterwerk GmbH, vertreten durch Herrn Jürgen Schebler, plant 

die Aufstellung einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage) südlich des Schotterwerks und nördlich 

der St 2299 auf einer Ackerfläche. Den dazugehörigen Landschaftspflegerischen Begleitplan 

(LPB) mit integrierter spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung erstellt das Landschaftsarchi-

tekturbüro MaierLandplan. In diesem LBP werden die Schutzgüter abgearbeitet und die Aus-

wirkungen des Vorhabens beim Eingriff in die Natur und Landschaft und die nötigen Maßnah-

men zur Kompensation dokumentiert und festgelegt. 

 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der Ziele des Flächennutzungsplanes 

Die PV-Anlage soll insbesondere zur Energiegewinnung für den Eigengebraucht aufgestellt 

werden. Folgend muss der Flächennutzungsplan (FNP) Karbach geändert werden. Ziel der 

Änderung des FNP ist die Absicht des Marktes Karbach ein sonstiges Sondergebiet gem. § 

11 Ab. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Freiflächen-Photovoltaikanlagen“ auszuweisen. 

Die Ausweisung des Gebietes dient dem Ziel des kontinuierlichen Ausbaus der erneuerbaren 

Energien mittel Eigenversorgung der Fa. Rudolf Schebler-Schotterwerk GmbH. 

Das Planungsgebiet befindet sich südlich des Marktes Giebelstadt. Erschlossen wird das Ge-

biet über die bereits bestehende B 19. Die Fläche besteht aus landwirtschaftlich genutzten 

Ackerflächen. 

Die PV-Anlage soll auf den Grundstücken Fl.-Nr. 2386 und 2387, Gemarkung Karbach, auf-

gestellt werden. Insgesamt beträgt der Geltungsbereich ca. 13.508 m². Die Grundfläche der 

Solaranlage soll 1,09 ha mit einer maximalen zulässigen Höhe der Module von 3,5 m betragen. 

Die maximale zulässige Höhe für Nebengebäude darf 4 m sein. Die Art der baulichen Nutzung 

entspricht einem Sondergebiet (SO) i. S. d. § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Freiflä-

chen-Photovoltaikanlage“. Die Aufstellung (Abstände Solar-Paneele, etc.) der Solar-Paneele 

entspricht dem Vorgabenplan der Firma SUNrapido. Nebenanlagen im Planungsgebiet sind 

laut Aussage der SUNrapido Solar GmbH im Geltungsbereich nicht nötig. Allerdings wären sie 

laut Vorentwurf des Bebauungsplans jedoch bis zu einer Fläche von 100 m² zulässig. 
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Abbildung 1 Vorhabens bezogener Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung „Photovoltaikanlage Schotterwerk 

Schebler“, Maßstab 1:1000 (ARZ INGENIEURE GmbH & Co. KG, Würzburg, 21.06.24) 
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Abbildung 2 7. Änderung Flächennutzungsplan (ARZ INGENIEURE GmbH & Co. KG, Würzburg, 21.06.24) 

 

1.2 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrelevanten 

Ziele und ihre Begründung 

Rechtsgrundlage für den Bebauungsplan mit integrierter Grünordnungsplanung bildet das 

Baugesetzbuch (BauGB), hier speziell § 9(1) Abs. 10, 15, 16, 20, 24, 25 sowie § 9 (1a), wonach 

Maßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung der Landschaft innerhalb der Bauleitplanung vor-

zusehen sind sowie das Bayerische Naturschutzgesetz (BayNatSchG) Art. 3 und Art. 6 (a, b), 

welche die Darstellung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Grünordnungsplan behan-

deln.  

Die Grünordnungsplanung umfasst eine Umweltprüfung in Form eines Umweltberichtes und 

eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung europäischer Vogelarten sowie der Arten des An-

hanges IV FFH- Richtlinie und weiterer streng geschützter Arten. Für die Erarbeitung der Um-

weltprüfung ist § 2 Absatz 4 BauGB maßgebend. Weiterhin relevant sind die §§ 1, 2a BauGB, 

die Anlage zu § 2 Absatz 4 und § 2a BauGB. Hier wird definiert, wie in Zukunft die Belange 

des Umweltschutzes berücksichtigt werden sollen. Bei der speziellen artenschutzrechtlichen 

Prüfung werden Pflanzen- und Tierarten nach § 44 Abs.1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG Bay-

NatSchG untersucht. Die Grünordnungsplanung und die spezielle artenschutzrechtliche Prü-

fung (saP) werden auf Ebene des Bebauungsplanes abgehandelt. Ebenso die entsprechen-

den Ausgleichsmaßnahmen und detaillierte Aussagen zu den Schutzgütern. Für den Flächen-

nutzungsplane wird ein Umweltbericht erstellt. 
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2. BESTANDSAUFNAHME, BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UM-

WELTAUSWIRKUNGEN – PROGNOSE BEI DURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 

Lage im Raum 

Das Planungsgebiet liegt östlich von Karbach und westlich von Birkenfeld, nördlich der St 

2299. Aus Sicht des Naturschutzes erfolgt durch die PV-Anlage ein Eingriff in Natur und Land-

schaft. Im Umfeld befindet sich Ackerfläche und zwei bereits kartierte Biotope (Magerrasen-

reste am Steinbruch südöstlich von Karbach), sowie das eigentliche Schotterwerk. Um die 

Umweltauswirkungen der geplanten Baumaßnahmen beurteilen zu können, werden im folgen-

den Bestand und Planung beschrieben. Es stellt einen zeitlich unbegrenzten Eingriff in Natur- 

und Landschaft dar. Um die Umweltauswirkungen des geplanten Sondergebietes beurteilen 

zu können, werden im folgenden Bestand, Planung und Umweltauswirkungen beschrieben.  

Für die Beurteilung der Umweltauswirkungen werden drei Stufen unterschieden: geringe, mitt-

lere und hohe Erheblichkeit.  

 

 
Abbildung 3 Lage im Raum - Planungsgebiet rot markiert, südlich des Schotterwerkes Rudolf Schebler, Maßstab 

1:10.000 (Geoportal Bayern, Bayerische Vermessungsverwaltung, EuroGeographics, 31.01.24). 

 

2.1 Schutzgut Boden (Naturraum und Geologie) 

Bestandsaufnahme / Beschreibung: Naturräumlich gesehen liegen Karbach und Birkenfeld an 

der westlichen Grenze der Karlstadt-Birkenfelder Kalk-Löß-Platten, die wiederum zur 

Marktheidenfelder Platte zählen. Das Gebiet umfasst den nördlichen, schwächer zertalten Be-

reich über verkarstetem Muschelkalkuntergrund. Oft ist der Muschelkalk mit Lößlehm über-

deckt. Die Hochflächen sind wenig zerschnitten; nur der bei Zimmern nördlich von Markthei-

denfeld in den Main mündende Karbach hat den oberen Muschelkalk durchtieft und sich im 

Mittleren Muschelkalk eine Dellenreiche Talweitung geschaffen. Dem Oberen Muschelkalk la-

gert weit verbreitet eine Löß- und Lößlehmschicht auf, die eine günstige Basis für die Land-

wirtschaft darstellt. Die Kuppen und wenig ertragreichen Hanglagen weisen meist eine Bewal-

dung auf; man spricht von sog „Bauernwald“, der oft eine betriebliche Ergänzung zur rein 

ackerbaulichen Nutzung des Bodens darstellt. Der Boden weist fast ausschließlich (Para-) 

Rendzina, selten Fusca-Rendzina aus Schuttlehm bis -Ton bis Tonschutt (Kalkstein) über 

Kalkstein auf.  

Bewertung / Auswirkungen: Böden haben viele ökologische Funktionen. Sie dienen beispiels-

weise Bodenorganismen als Lebensgrundlage mit ihren Stoffkreisläufen oder aber speichern 
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Wasser und filtern Stoffe. Zum Schutz des Bodens wird auf Flächenversiegelung und der Si-

cherung der ökologischen Funktionen geachtet. Der Boden im Planungsgebiet ist bereits durch 

die landwirtschaftliche Nutzung vorbelastet. Mit dem Bau der PV-Anlage wird der Boden zwar 

abgeschirmt, jedoch nicht besteht ein geringer Versiegelungs- und Verdichtungsgrad (z.B. Tra-

fostation), da nur punktuelle Verbindungen zum Boden erforderlich sind. Ferner kann es wäh-

rend der Bauphase vorkommen, dass Betriebsstoffe und Schmiermittel durch Baumaschinen 

/ Fahrzeuge in die Umwelt gelangen.  

(Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 152 Würzburg, Horst Mensching und Günter Wagner, 

Bad Godesberg, 1963). 

Ergebnis: Aufgrund des Eingriffes sind Umweltauswirkungen geringer Erheblichkeit zu erwar-

ten. 

 

2.1.1 Landschaftspflegerische Zielvorstellungen 

• Erhalt des Oberbodens 

• Widerverwendung des Oberbodens 

• Es ist darauf zu achten, dass keine umweltgefährdenden Stoffe in die Umwelt gelangen 

(Baumaßnahmen und Pflege / Reinigung der Anlage im Anschluss) 

• Bei der Verankerung der Solar-Paneele ist verzinkter Stahl zu vermeiden, da diese bei 

Kontakt mit Wasser korrodieren und sich aus der Korrosionsschicht Zink-Ionen lösen kön-

nen. Zink-Ionen haben eine nachweislich hohe Ökotoxizität, sowohl für Bodenorganismen 

als auch für Wasserorganismen 

• Vermeidung von Bodenerosionen durch Niederschlagswasser zwischen den Solar-Panee-

len 

 

2.2 Schutzgut Grund- und Oberflächenwasser 

Bestandsaufnahme / Beschreibung: Aufgrund der großen Klüftigkeit des Oberen Muschelkal-

kes ist die Wasserversorgung im Bereich Marktheidenfelder Platten teilweise problematisch; 

Bäche und Rinnsale versickern oft und weisen damit auf die Verkarstung des Untergrundes 

hin. Das Niederschlagswasser versickert im Bereich des Ackers und über Wegseitengräben. 

Im Süden der Staatsstraße fließt von Osten herkommend der Karbach; er mündet in den Main.  

Bewertung / Auswirkungen: Das auf den landwirtschaftlichen anfallende Niederschlagswasser 

wird derzeit, soweit es nicht direkt versickert, über Wegseitengräben abgeleitet und dem Vor-

fluter Karbach zugeführt. Durch die Aufstellung der PV-Anlage werden keine großrahmigen 

Versiegelungen vorgenommen, so dass die Grundwasserneubildung nicht beeinträchtigt wird.  

Ergebnis: Aufgrund der Bebauung sind Umweltauswirkungen von geringer Erheblichkeit zu 

erwarten. 

 

2.2.1 Landschaftspflegerische Zielvorstellungen 

• Minimierung der Versiegelung 

• Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers vor Ort. 

• Es ist darauf zu achten, dass keine umweltgefährdenden Stoffe in die Umwelt gelangen 

(Baumaßnahmen und Pflege / Reinigung der Anlage im Anschluss) 

• Bei der Verankerung der Solar-Paneele ist verzinkter Stahl zu vermeiden, da diese bei 

Kontakt mit Wasser korrodieren und sich aus der Korrosionsschicht Zink-Ionen lösen kön-

nen. Zink-Ionen haben eine nachweislich hohe Ökotoxizität, sowohl für Bodenorganismen 

als auch für Wasserorganismen 
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2.3 Schutzgut Klima und Lufthygiene 

Bestandsaufnahme / Beschreibung: Karbach und Birkenfeld liegen in der klimatisch begüns-

tigten Lee-Lage des Spessarts. Die mittleren jährlichen Niederschläge liegen zwischen 650 

und 750mm und verteilen sich fast gleichmäßig auf Sommer- und Winterhalbjahr. Die mittlere 

Jahrestemperatur beträgt 8 C. Die vorwiegende Windrichtung ist Südwest mit Windgeschwin-

digkeiten von 2,6 bis 4,0m/s². 

Bewertung / Auswirkungen: Die Module der PV-Anlage sind mit Aufheizen und Wärmeabgabe 

verbunden und es ist lokal und kleinflächig mit erhöhten Lufttemperaturen im Gebiet zu rech-

nen. Großräumige Auswirkungen sind jedoch nicht zu erwarten. Während der Bauphase ist 

das Gebiet temporär mit Abgasen der Baumaschinen / Fahrzeugen belastet. 

Ergebnis: Es besteht keine erhebliche Belastung des Schutzgutes. Daher sind Umweltauswir-

kungen von geringer Erheblichkeit zu erwarten. 

 

2.3.1 Landschaftspflegerische Zielvorstellungen 

• Unnötige Emissionen vermeiden 

• Erhalt und Förderung der vorhandenen Begrünung. 

• Eingrünung 

 

2.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen (Biodiversität) 

Bestandsaufnahme / Beschreibung: Die Ackerfläche ist eine für den Naturschutz relevante 

Fläche. Es ist anzunehmen, dass diese insbesondere von Feldvögeln sowohl zur Brut, Rast 

und Nahrungssuche genutzt wird. Auch der Feldhamster ist ein Bewohner von Ackerflächen 

dieser kommt zwar im Landkreis Main-Spessart vor, jedoch nicht in der Region des Planungs-

gebietes. Die Ackerfläche ist zurzeit eingesät.  

Bewertung / Auswirkungen: Die Planungsfläche und der direkte Umgriff wurden begutachtet. 

Mit der Aufstellung der PV-Anlage geht Ackerfläche als wichtiger Teillebensraum insbeson-

dere für Feldvögel verloren, aber auch die ausgeräumte Agrarlandschaft wird durch extensives 

Grünland ebenso aufgewertet. Im Randbereich steht ein Baum welcher erhalten bleibt. Im na-

hen Umgriff westlich des Planungsgebietes befindet sich ein kartiertes Biotop „Magerrasen-

reste am Steinbruch südöstlich von Karbach“ Teilfläche 1. Ackerflächen sind ein wichtiger Le-

bensraum für viele seltene Vogelarten, wichtig ist also bei Überbauung solcher Flächen, auch 

den weiteren Umgriff zu betrachten, so dass noch genügend Fläche zum Ausweichen dieser 

Arten bleibt. Im Umfeld befinden sich keine weiteren überbauten Ackerflächen, so dass ein 

Ausweichen durchaus möglich ist. Wichtig ist auch hier darauf hinzuweisen, dass die Flächen 

im Umgriff zukünftig nicht großflächig überbaut werden, sodass wichtige Ackerflächen als Teil-

lebensräume und für die Landwirtschaft erhalten bleiben.  

Weiterhin wird die Fläche unter der PV-Anlage in extensives Grünland umgewandelt. Diese 

bietet durch neue Struktur in der Umgebung Teillebensräume. Nach Aufstellen der PV-Anlage 

kann die Fläche wieder von Tieren besiedelt werden. Durch Schaffung von neuen Teillebens-

räumen ist zumindest mit einer Teilaufwertung in der Ackerlandschaft zu rechnen. 

Ergebnis: Die betroffenen Flächen sind als Lebensraum für Tiere und Pflanzen von Bedeu-

tung. Mit den umzusetzenden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind Umweltauswirkungen 

auf die Biodiversität von mittlerer Erheblichkeit zu erwarten. 

Mit der Schaffung von entsprechenden Strukturen im gleichen Naturraum bzw. in unmittelbarer 

Nähe kann ein Ausgleich für den Flächen- und Biotopverlust geschaffen werden, die Struktur-

vielfalt bleibt erhalten. Der Ausgleich erfolgt im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffs-

regelung. 
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Die Potentielle Natürliche Vegetationsgesellschaft als diejenige Pflanzengesellschaft, die sich 

bei Nutzungsaufgabe aufgrund der natürlichen Vegetationsentwicklung als Klimaxstadium ein-

stellen würde; sie gibt Hinweise auf die standortgerechte Auswahl von Gehölzen bei Pflanz-

maßnahmen. 

Die potentielle natürliche Vegetation im Planungsgebiet ist Waldziest-Eschen-Hainbuchen-

wald. Die Vegetation setzt sich hauptsächlich aus Waldziest-Eschen-Hainbuchenwald mit ei-

nem nicht quantifizierbaren Anteil an Buchenwald der weniger feuchten Standort (häufig He-

xenkraut-Waldmeister-Buchenwald). Ein Teil an weiteren Komponenten, wie Nass- und Au-

envegetation, ist vernachlässigbar.  

Standorte sind wechselfeuchte bis feuchte, auch Gipskeuper auch tendenziell wechseltro-

ckene, Gleyböden und verwandte Ausbildungen. Der Grundwassereinfluss ist vor allem im 

Frühjahr deutlich und schwankt im Jahresverlauf. Vor allem im Sommer fehlt dieser gänzlich. 

Die Nährstoff- und Basenversorgung sind in Abhängigkeit von Gesteinen im Einzugsbereich 

ausreichend bis sehr gut. (FIN-Web, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Potentielle Natürli-

che Vegetation Bayerns, Erläuterungen zur Übersichtskarte 1:500.000, 2012) 

 

Zusätzlich zu dieser Beschreibung wird im Rahmen des vorliegenden Umweltberichtes eine 

spezielle artenschutzrechtliche Prüfung europäischer Vogelarten sowie der Arten des 

Anhanges IV FFH- Richtlinie sowie von Arten, die nach nationalem Recht streng geschützt 

sind und damit eine sogenannte Prognose und Abschätzung hinsichtlich eines Verbotstatbe-

standes. 

 

2.4.1 Landschaftspflegerische Zielvorstellungen 

• Schaffung von neuen Teillebensräumen 

• Eingrünung des Planungsgebietes durch Heckenriegel 

• Anlage eines extensiv genutzten Grünlandes im Geltungsbereich unter den Solar-Panee-

len  

• Es ist autochthones Pflanzmaterial zu verwenden (Südwestdeutsches Bergland) 

• Sukzession auf Teilflächen zur Entwicklung von Pionierstadien z.B. zur Förderung von 

Reptilienstandorten (entspricht nicht überall Saatgut auszubringen, sondern z.B. jeden drit-

ten Zwischenraum zwischen den Solar-Paneelen nicht anzusäen) 

• Pflege / Kontrolle der Flächenentwicklung um ggf. das Biotopmanagement anzupassen 

 

2.5 Schutzgut Landschaft 

Bestandsaufnahme / Beschreibung: Das Landschaftsbild ist aufgrund seines Wertes und als 

Lebensgrundlage in seiner Erholung für den Menschen dauerhaft sicherzustellen. Wichtig sind 

hierbei die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Natur und Landschaft (Vegetation, Gewässer, 

Nutzung, etc.) unter räumlichen (Sichtweite, etc.) und zeitlichen (Jahreszeit, etc.) Faktoren. 

Die PV-Anlage darf eine maximale Höhe von 3,5 m haben. Die Planungsfläche befindet sich 

oben auf einem Hang von der St 2299 (südlich der Planungsfläche) betrachtet und ist von dort 

aus nicht sichtbar, ebenso aus Richtung Birkenfeld ist die Fläche kaum sichtbar. Aus der Rich-

tung von Karbach bedeckt zum Teil das Schotterwerk die Sicht auf die Planungsfläche, ebenso 

aus nördlicher Richtung. Weiterhin wird das Planungsgebiet eingegrünt.  

Bewertung / Auswirkungen: Ein harmonisches Landschafts- und Ortsbild ist entscheidend für 

das Landschaftserlebnis, den Erholungswert und damit die visuelle Empfindlichkeit einer Land-

schaft. Das Landschaftsbild wird durch die geplante Bebauung beeinträchtigt. Die Unbebaut-

heit der Landschaft geht verloren. 
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Ergebnis: Mit der Bebauung sind Umweltauswirkungen geringer Erheblichkeit für das Schutz-

gut Landschaft zu erwarten. 

 

2.5.1 Landschaftspflegerische Zielvorstellungen 

• Erhalt der vorhandenen Gehölze soweit wie möglich 

• Einbindung in die Landschaft durch Eingrünungen 

• Sukzession auf Teilflächen zur Entwicklung von Pionierstadien zur Förderung von Repti-

lienstandorten (entspricht nicht überall Saatgut auszubringen) 

 

2.6 Schutzgut Mensch 

2.6.1 Immissionsschutz 

Bestandsaufnahme / Beschreibung: Das Planungsgebiet befindet sich neben einem Schotter-

werk. Wohnsiedlung und andere Erholungsfunktionen, wie z.B. Wanderwege, sind nicht vor-

handen. Auch die Entfernung zu den nächsten Wohngebieten und die Hanglage wirkt Störun-

gen durch die zukünftige Anlage auf den Menschen entgegen. 

Bewertung / Auswirkungen: Mit der Erstellung des Bebauungsplanes ist von einer temporären 

Erhöhung der Lärmimmissionen auszugehen. Nach Fertigstellung ist mit keinem Lärmaufkom-

men der PV-Anlage zu rechnen. 

Ergebnis: Es ergeben sich keine Konflikte mit dem Schutzgut Mensch. Es sind Umweltauswir-

kungen geringer Erheblichkeit für das Schutzgut Mensch zu erwarten. 

 

2.6.2 Erholungseignung 

Für die Erholungseignung des Menschen gilt das gleiche wie beim Immissionsschutz. 

 

2.6.3 Landschaftspflegerische Zielvorstellungen 

Im Hinblick auf Unstimmigkeiten mit der lokalen Bevölkerung können beispielsweise Infotafeln 

zur Energiewende, Nutzung von Solar-Freiflächenanlagen und Herstellen von Teillebensräu-

men für Flora und Fauna aufgestellt werden. Hierbei empfiehlt sich das Erstellen eines Öffent-

lichkeitskonzepts zur besseren und positiven Akzeptanz von Freiflächenanlagen in der Öffent-

lichkeit.  

 

2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Bestandsaufnahme / Beschreibung: Es sind keine Kulturgüter vorhanden. Nahezu mittig durch 

das Planungsgebiet verlaufen von Osten nach Westen eine Fernwasserleitung und ein Fern-

steuerkabel des Zweckverbands Fernwasserversorgung Mittelmain (FWM). 

Bewertung / Auswirkungen: Aufgrund der oberflächlichen Aufstellung der PV-Anlage sind die 

Leitungen nicht berührt. Bein Bepflanzungen ist ein Mindestabstand von 3 m einzuhalten, um 

Beschädigungen durch z.B. Wurzelwerk zu verhindern.  

Ergebnis: Es sind Umweltauswirkungen geringer Erheblichkeit für das Schutzgut Kultur- und 

Sachgüter zu erwarten.  

 

2.8 Zusammenfassende Konfliktanalyse 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde ein Bereich ausgewählt, welcher aus Acker-

fläche besteht und damit Teillebensraum für Fauna und Flora beinhaltet. Die vorgesehene 

Bebauung stellt einen Eingriff in Natur- und Landschaft dar, dieser ist allerdings mit entspre-

chenden Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu kompensieren. 

Die Konfliktanalyse zeigt die Beeinträchtigungen bzw. Konflikte durch die Bebauung auf. Eine 

Gesamtbeurteilung führt die Tabelle 1 auf. 
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Tabelle 1 Zusammenfassende Konfliktanalyse der Schutzgüter. 

Schutzgut Art des Eingriffs Konfliktgrad Unvermeidbare Be-

einträchtigung aus-

gleichbar 

Landschaftspflegerische 

Maßnahmen 

Begründung 

Boden Flächeninanspruchnahme 

durch Überschirmung 

gering nein, 

nur im Umfeld 

Schutz und Wiederverwen-

dung des Oberbodens 

Erhalt des Oberbodens 

Wasser Flächeninanspruchnahme 

durch Überschirmung 

gering ja Versickerung auf dem Grund-

stück 

Regenwasserabfluss 

verlangsamen 

Klima / Luft Beeinflussung des Kleinkli-

mas 

gering ja Erhalt von Gehölzen im direk-

ten Umfeld, Eingrünung 

Kleinklimatischer Ein-

fluss auf Frischluftver-

sorgung und Luftqualität 

Flora / Fauna Verlust von Ackerfläche mittel nein, 

nur im Umfeld 

Schaffung von Lebensräumen 

im direkten Umfeld, Anlage ei-

nes extensiven Grünlandes 

auf dem Grundstück 

Ausgleich für Flächen-

verlust, Erhöhung der 

Strukturvielfalt, ökologi-

sche Aufwertung, 

Schutz Verblendung 

Landschaftsbild Bebauung gering ja Erhalt von Gehölzen im direk-

ten Umfeld, Eingrünung 

Einbindung, Abschir-

mung der Baulichkeiten 

Mensch Erholungseignung gering ja Erhalt von Gehölzen im direk-

ten Umfeld, Eingrünung 

Harmonische Einbin-

dung der Baulichkeiten, 

Schutz Verblendung 

Kultur und Sach-

güter 

Bebauung gering ja Untersuchung der Fläche Verlauf von Fernwas-

serleitung und Fern-

steuerkabel 
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3. PROGNOSE ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES 

BEI NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 

3.1 Schutzgut Boden 

Bei Nichtdurchführung der Bebauungsplanung ist davon auszugehen, dass die Flächen wie 

bisher genutzt würden. Die Ackerfläche bliebe erhalten. Die Bodenstruktur und das Bodenle-

ben würden nicht zusätzlich beeinträchtigt. Für die Überschirmung des Bodens ist ein Aus-

gleich vorzusehen. 

 

3.2 Schutzgut Grund- und Oberflächenwasser 

Ohne zusätzliche Bebauung der Flächen bliebe die Überschirmung der Fläche aus. Versicke-

rungsflächen für Oberflächenwasser und die damit verbundene Zuführung zum Grundwasser 

bliebe im derzeitigen Zustand erhalten und es wäre keine potentielle Erosion durch den Was-

serablauf über die Solar-Paneele möglich. 

 

3.3 Schutzgut Klima und Lufthygiene 

Ohne Bebauung und den damit verbundenen kleinflächig erhöhten Lufttemperaturen bliebe 

das Kleinklima in seiner jetzigen Form erhalten. 

 

3.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Bliebe die Fläche im derzeitigen Zustand erhalten, würden die Strukturen weiterhin potentielle 

Teillebensräume darstellen, es würde aber auch keine Erhöhung der Strukturvielfalt durch die 

Anlage von Ausgleichsflächen stattfinden. 

 

3.5 Schutzgut Landschaftsbild 

Würden die Flächen keiner Umnutzung unterliegen, bliebe das Landschaftsbild in seiner jetzi-

gen Form erhalten. 

 

3.6 Schutzgut Mensch / Immissionsschutz 

Ohne die Bebauung würde die Erholungseignung annähernd gleichbleiben. Das zusätzliche 

Lärmaufkommen wäre ohne Bebauung nicht vorhanden. 

 

3.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Die Bebauung hat keinen Einfluss auf Kultur- oder Sachgüter, da die Anlage nur oberflächlich 

aufgestellt wird. 
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4. GEPLANTE MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, VERRINGERUNG UND 

ZUM AUSGLEICH DER UMWELTAUSWIRKUNGEN (EINSCHL. DER NATUR-

SCHUTZRECHTLICHEN EINGRIFFSREGELUNG) 

Die Auswirkungen, die durch das zukünftige Planungsgebiet entstehen bzw. die zu erwarten-
den Eingriffe in Natur und Landschaft werden durch umsichtige Planung und die Berücksich-
tigung von Fauna und Flora bei der Umsetzung der Bebauung weitgehend vermieden bzw. 
gemindert. Das Planungsgebiet ist einzugrünen. Durch die landschaftspflegerischen Maßnah-
men werden die Strukturvielfalt im Planungsgebiet erhöht und damit der Lebensraum für 
Fauna und Flora bereichert, was zu einer ökologischen Aufwertung des Gebietes führt. 

Im Anschluss an die Baumaßnahmen sind alle Bauteile, Maschinen, Sicherungen (Bauzaun) 
der Nebenflächen etc. zu entfernen. 

 

Für die Maßnahmenplanung gelten folgende Ziele: 

• Vermeidung einer Beeinträchtigung von Natur und Landschaft so weit wie möglich 

• Durchführung von Minimierungsmaßnahmen 

• Schaffung von Ersatzlebensräumen 

• Ausgleich der Eingriffswirkung 

• Festsetzung von landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Hinweis: 

Alle Maßnahmen sind im beiliegenden Grünordnungsplan / Bebauungsplan dargestellt und 

festgelegt. 

 

4.1. Vermeidungsmaßnahmen bezogen auf die verschiedenen Schutzgüter 

4.1.1 Schutzgut Boden 

Oberboden ist möglichst innerhalb des Baugebietes zu sichern und wieder zu verwenden. Der 

Boden ist fachgerecht in Mieten zu lagern (siehe DIN 18915). Bei der Lagerung von mehr als 

3 Monaten in der Vegetationszeit ist eine Zwischenbegrünung zum Schutz von unerwünschter 

Vegetation und Erosion durchzuführen (siehe DIN 18917). 

Grundsätzlich ist zum Erhalt des Bodenlebens der Versiegelungsgrad innerhalb des Grund-

stückes zu minimieren. Die Bodenfunktionen sind weitestgehend zu erhalten. 

 

4.1.2 Schutzgut Grund- und Oberflächenwasser 

Zum Erhalt der Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens ist der Versiegelungsgrad innerhalb 

des Geltungsbereiches zu minimieren. Das anfallende Niederschlagswasser auf den Solarpa-

neelen ist über das Grundstück zu versickern. Ferner darf der Oberflächenabfluss nicht zu 

Ungunsten umliegender Flächen abgeführt werden. 

 

4.1.3 Schutzgut Klima / Lufthygiene 

Zur Minderung der Sonneneinstrahlung bzw. der Wärmespeicherung werden Gehölzstruktu-

ren gepflanzt und vorhandene Grünstrukturen erhalten und gepflegt. 

 

4.1.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Für den Bebauungsplan wird weiterhin festgesetzt: 

Fledermaus und Insekten schonende Beleuchtung 

Für die Beleuchtung ist eine Fledermaus und Insekten schonende Beleuchtung vorzusehen. 

Die Beleuchtung ist möglichst gering zu halten um einer Lichtverschmutzung entgegenzuwir-

ken und eventuelle Jaghabitate zu erhalten und so wenig wie möglich die Tier- und Pflanzen-

welt zu irritieren. Außerdem sind insektenschonende Lampen mit warmweißem Licht mit 1800-



7. Änderung des Flächennutzungsplans  Umweltbericht 
im Bereich Photovoltaik-Anlage Schotterwerk Schebler 

 Seite 15 
  

Dipl.-Ing. (FH) Michael Maier, Landschaftsarchitekt, MaierLandplan 

3000 K zu verwenden. Nachts ist die Beleuchtung auszuschalten um Tiere und Pflanzen nicht 

zu irritieren. 

Einfriedungen 

Bei Einfriedungen durch einen Zaun ist darauf zu achten, dass die Durchgängigkeit für 

Kleinsäuger, Vögel, etc. besteht.  

Eingrünung 

Das Planungsgebiet ist einzugrünen um das Kollisionsrisiko, bedingt durch Reflexionen der 

Solarpaneele, insbesondere von Vögeln zu vermeiden 

 

4.1.5 Schutzgut Landschaftsbild 

Das Baugebiet wird durch eine Hecke eingegrünt. Ein grüner Anlagenzaun ist aufzustellen, 

zur Eingliederung in die Landschaft. 

 

4.1.6 Schutzgut Mensch 

4.1.6.1  Immissionsschutz 

Die Lärmimmissionen sind von temporärer Bedeutung und beeinflussen das Schutzgut 

Mensch kaum bis gar nicht, da das Planungsgebiet außerhalb der Siedlungsbereiche liegt. 

 

4.1.6.2  Erholungseignung 

Die Erholungseignung wird nicht wesentlich beeinträchtigt. Hierzu trägt die geplante Bepflan-

zung für das Baugebiet bei. 

 

4.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Die Bebauung hat keinen Einfluss auf Kultur- oder Sachgüter (z.B. Versorgungsleitungen), da 

die Anlage nur oberflächlich aufgestellt wird. 

 

4.2 Vermeidungs-, Minimierungs- und CEF / FSC-Maßnahmen für die Fauna 

Diese Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maß-

nahmen bzw. FSC-Maßnahmen) werden als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 

Abs. 5 BNatSchG durchgeführt, um eine Gefährdung von potentiellen lokalen Populationen zu 

vermeiden. FCS-Maßnahmen müssen nicht im räumlichen Zusammenhang mit dem Eingriff 

stehen. Jagdhabitate für Fledermäuse und Vögel werden insoweit optimiert, da das Baugebiet 

eingegrünt wird und somit zusätzliche Strukturen geschaffen werden. 

 

4.3 Maßnahmen zur Kompensation unvermeidbarer Auswirkungen auf Naturhaus-

halt und Landschaftsbild – Ausgleichsflächen 

Zur Kompensation unvermeidbarer Auswirkungen von Erschließung sowie Bebauung auf Na-

turhaushalt und Landschaftsbild stellt der Vorhabensträger Flächen zur Verfügung. Diese Be-

reiche werden bezeichnet als "Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft". Es wurden Maßnahmen festgelegt und damit die 

nicht verminder- und vermeidbaren Beeinträchtigungen der Funktionen von Naturhaushalt und 

Landschaftsbild sowie ihre Wechselbeziehungen naturschutzrechtlich kompensiert. Als Aus-

gleichsflächen herangezogen werden die Flächen Fl.-Nr. 2334 / 1, 2882 und Teilflächen der 

Planungsfläche selbst. Die Flächen sind im Plan dargestellt. Nähere Hinweise hierzu sind im 

zugehörigen Umweltbericht (MaierLandplan) auf Bebauungsplanebene erläutert. 

 
Hinweis: 

Sämtliche Ausgleichsmaßnahmen müssen spätestens ein Jahr nach Rechtskraft des Baugebietes umgesetzt sein. 

Die Ausgleichsflächen sind von der Kommune an das Landesamt für Umwelt zu melden. 
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4.4 Maßnahmen zur Kompensation unvermeidbarer Auswirkungen auf Naturhaus-

halt und Landschaftsbild – Eingrünungsmaßnahmen 

Die PV-Anlage wird durch Heckenstrukturen eingegrünt, welche zum Teil dem Ausgleich an-

gerechnet werden können. Nähere Hinweise hierzu sind im zugehörigen Umweltbericht (Mai-

erLandplan) auf Bebauungsplanebene erläutert. 
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5. ALTERNATIVE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 

Für den Bebauungsplan werden Flächen herangezogen, die im Zusammenhang mit bereits 

einem Schotterwerk gesehen werden. Die PV-Anlage wird zum größten Teil zur Eigenener-

gieversorgung aufgestellt und soll daher im unmittelbaren Umfeld stehen. Es wurden alterna-

tiven auf den betriebsinternen Flächen des Schotterwerk Scheblers durchgeführt, um einem 

Flächenverbrauch von Ackerflächen entgegenzukommen. Die Untersuchungen auf dem Ge-

lände des Schotterwerks ergaben, dass der Baugrund innerhalb der rückverfüllten Bereiche 

nicht ausreichend tragfähig sind um die Lasten der PV-Module zu tragen. Daher können diese 

innerhalb des Geländes nicht dauerhaft standsicher aufgestellt werden. 
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6. METHODISCHES VORGEHEN UND SCHWIERIGKEITEN 

Für die Beurteilung der Eingriffsregelung wurde der Praxis-Leitfaden für die ökologische Ge-

staltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Januar 

2014 verwendet. Für die Bearbeitung wurden keine ergänzenden Gutachten vergeben. Als 

Grundlage für die verbal argumentative Darstellung und die dreistufige Bewertung sowie als 

Datenquelle dienten die in Punkt 1.5 bzw. im Anhang genannten Quellen sowie Begehungen 

des Landschaftsarchitekturbüros MaierLandplan. Die Einschätzungen von Boden und Versi-

ckerungsfähigkeit basieren auf Auswertungen der Geologischen Karte von Bayern. Genaue 

Kenntnisse über den Grundwasserstand und die anfallenden Oberflächenwasser aus den um-

liegenden Flächen liegen nicht vor.  
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7. MAßNAHMEN ZUR ÜBERWACHUNG (MONITORING) 

Mit dem baubegleitenden Monitoring wird die eigentliche Baumaßnahme, die Erbringung der 

Ersatz- und Ausgleichsflächen bzw. die geplanten landschaftsplanerischen Maßnahmen (Ver-

meidungs- und CEF-Maßnahmen etc.) begleitet. Daraus können zum einen eventuelle Kon-

sequenzen abgeleitet werden, um die Ziele für Natur und Landschaft zu erreichen, zum ande-

ren wird dadurch der Nachweis erbracht, dass die Maßnahmen und Auflagen durchgeführt 

wurden, was wiederum zur Rechtssicherheit beiträgt. 

Es ist erforderlich bei Einreichung der Unterlagen den Auftrag für die Durchführung der ökolo-

gischen Baubegleitung zu vergeben. Daher sind weiterhin die Maßnahmen zu dokumentieren 

und auf Nachfrage der uNB nachzuweisen. Dadurch wird gewährleistet, dass der Eingriff in 

Natur und Landschaft so gering wie möglich gehalten und die landschaftsplanerischen Maß-

nahmen entsprechend umgesetzt werden. Der Auftraggeber spart bei umsichtiger Planung 

und Umsetzung der Maßnahmen zusätzliche Kosten. Außerdem sollten eine Erfolgskontrollen 

bzw. Monitoring der angelegten Maßnahmen durchgeführt werden, um ggf. die Maßnahmen 

anzupassen. 
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8. ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG 

Für den Bebauungsplan wird der Praxis-Leitfaden für die ökologische Gestaltung von Photo-

voltaik-Freiflächenanlage, Januar 2014 angewandt, um den Belangen des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege nachzukommen. Durch die Bauleitplanung sind die Belange des Natur-

schutzes berührt. Eine Worst-Case Betrachtung wurde durchgeführt, was zur Annahme hat, 

dass die betroffenen Arten, insbesondere Feldvögel, vorkommen. 

Neben den Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung des Eingriffes sind zusätzlich Maß-

nahmen zur Kompensation unvermeidbarer Auswirkungen auf Naturhaushalt und Land-

schaftsbild vorgesehen. Der Vorhabensträger stellt hier Flächen zur Verfügung. 

Die aufgeführten Maßnahmen führen zu einer Erhöhung der Strukturvielfalt des Lebensrau-

mes und damit zu einer Erhöhung der Artenvielfalt. Die nicht verminder- und vermeidbaren 

Beeinträchtigungen der Funktionen von Naturhaushalt und Landschaftsbild sowie ihre Wech-

selbeziehungen werden naturschutzrechtlich kompensiert, das zukünftige Baugebiet wird in 

die Landschaft eingebunden. Die aufgeführten Vermeidungs- und Kompensationsmaßnah-

men tragen zum Schutz der betroffenen Arten bei. Unter Berücksichtigung der vorgesehenen 

Maßnahmen sind die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m Abs. 5 BNatschG für die ge-

nannten Arten nicht erfüllt. 
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